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Wissenschaftliche (Politik-)Beratung in Zeiten 
von Corona: Die Stellungnahmen der 
Leopoldina zur Covid-19-Pandemie 

Im Frühjahr 2021 befindet sich Deutschland, wie große Teile der Welt, 
seit über einem Jahr in der gravierendsten Pandemie seit der Spani-
schen Grippe vor einhundert Jahren. In den letzten 13 Monaten hat 
die globale Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus über ca. 3,9 Millionen 
Todesopfer gefordert, ganze Wirtschaftszweige zum Erliegen ge-
bracht und das Vertrauen in politische Entscheidungsträger sowie die 
Robustheit nationaler Gesundheitssysteme herausgefordert. Gleiches gilt für 
das Vertrauen in die Wissenschaft und ihre Expertise. Während laut 
einer repräsentativen Umfrage des Wissenschaftsbarometers im April 
2020 80% der deutschen Bevölkerung den Naturwissenschaften und 
der Medizin ihr Vertrauen aussprachen, waren es im November nur 
noch 60% (Wissenschaftsbarometer 2020). 

Die Leopoldina, 2008 zur Nationalen Wissenschaftsakademie er-
nannt, soll satzungsgemäß die Politik beraten. Der neugewählte Prä-
sident, Gerald Haug, setzte in seiner Einführungsrede am 20.02.2020 
in dieser Hinsicht auch neue Akzente: »Es ist mir besonders wichtig, 
unsere Fähigkeit zu stärken, Fragestellungen zu antizipieren, die in 
einem kurzfristigen Horizont große Relevanz haben werden« (Haug, 

31). Dieser Aufgabe ist die Leo-
poldina zwischen März und De-
zember 2020 mit sieben Ad-hoc-
Stellungnahmen nachgekommen 
(Leopoldina 2020). Die öffentliche 
Reaktion auf diese Papiere war 
jedoch eher verhalten. Die Frank-
furter Allgemeine Zeitung monier-
te »vor allem Allgemeinplätze und 
wohlfeile Forderungen« (Kaube, 
13.04.2020), und die Süddeut-
sche Zeitung kommentierte: »Die 
Forscher haben zu viel gewollt 
[…] Dabei ist einiges schief ge-
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gangen« (Illinger, 14.04.2020).  

In der Corona-Pandemie stellt sich mit Nachdruck die Frage nach der 
Rolle der wissenschaftlichen Politikberatung während hochkomplexer 
Situationen in demokratischen Gesellschaften. Eng damit verbunden 
ist die Rolle der Wissenschaft im Allgemeinen. Nicht zu Unrecht be-
zeichnete der Züricher Wissenschaftshistoriker Michael Hagner 
(2021, 102) die Corona-Pandemie als »gigantisches Realexperiment, 
welches das Verhältnis von Wissenschaft und Demokratie auf die 
Probe stellt«.  

In diesem Sinne hatte die Leopoldina schon in ihrer 1. Ad-hoc-
Stellungnahme vom 21.03.2020 betont, es handle sich um eine 
»hochdynamische und so noch nicht dagewesene Situation«, die 
»Unsicherheiten« berge und »unkonventionelle Lösungen« erfordere, 
»deren Auswirkungen und nicht intendierte Nebenwirkungen in ihrer 
Tragweite größtenteils nicht vollständig antizipiert werden können« 
(1. Ad-hoc-Stellungnahme, 2). Drei Wochen später, in der 3. Ad-hoc-
Stellungnahme vom 13.04.2020, nahm die Leopoldina dann bereits 
eine historische Einordnung vor: »Die Menschheit beobachtet das 
erste Mal in ihrer Geschichte quasi in Echtzeit, wie sich eine Vi-
ruspandemie entwickelt« (3. Ad-hoc-Stellungnahme, 7). Neuartig war 
demzufolge nicht das Auftreten einer Pandemie, sondern deren Be-
obachtung, die sich im 21. Jahrhundert vor allem durch eine quasi 
synchrone mediale Begleitung von vorherigen Zeiten unterscheidet. 
Dies brachte neue Probleme mit sich, denn die »Informationsdichte 
und die selektive Präsentation ausgewählter absoluter Zahlen erhö-
hen die subjektiv erlebte Bedrohung und erschweren den Blick auf die 
tatsächlichen Risiken« (ebd.). Die wissenschaftliche Politikberatung 
durch die Leopoldina im Corona-Jahr 2020 ist auch vor dem Hinter-
grund dieser medialen Situation zu interpretieren. 

Wissenschaftliche Politikberatung steht immer in einem Spannungs-
feld von Anforderungen, Aussagemöglichkeiten und Versuchungen. 
Mit dieser Herausforderung sah sich auch die Leopoldina im Frühjahr 
2020 konfrontiert. Der vorliegende Beitrag diskutiert die damaligen 
Stellungnahmen der Leopoldina aus wissenschaftstheoretischer Per-
spektive. Zunächst seien die inhärenten Herausforderungen wissen-
schaftlicher Politikberatung erläutert, um anschließend insbesondere 
die Frage von Sach- und Personalautorität in den Stellungnahmen zu 
untersuchen. Dabei stehen die Normativität der Aussagen ebenso wie 
die Themen- und Personenauswahl im Mittelpunkt. Dies alles wird mit 
den selbstgesetzten Maßstäben der Leopoldina verglichen, auch in 
Hinblick auf die Frage, ob wissenschaftliche Politikberatung die Auf-
gabe hat, Optionen aufzuzeigen oder Empfehlungen auszusprechen.  
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Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines interdisziplinären Arbeits-
kreises des Sonderforschungsbereichs 923 »Bedrohte Ordnungen« 
an der Universität Tübingen. Dieser SFB versteht unter dem Begriff 
»Ordnungen« Elementgefüge, die die Praxis sozialer Gruppen struk-
turieren. Gelangen die Akteure dieser Gruppen zu der Überzeugung, 
dass Handlungsoptionen unsicher werden und Routinen infrage ste-
hen, gelten diese Ordnungen als bedroht (Frie/Nieswand 2017). In 
unserem Fall handelt es sich um die bundesdeutsche Gesellschaft 
und Politik, die sich aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus als 
bedroht wahrnehmen. Die sozialen Prozesse in bedrohten Ordnungen 
zeichnen sich unter anderem durch Zeitverknappung und einsetzende 
Dringlichkeitsdebatten aus. Dies zeigt sich auch bei der Leopoldina; 
hat sie sich doch statt der üblichen langfristigen und breit angelegten 
Stellungnahmen zu kurzfristigen und in schneller Folge erscheinen-
den Ad-hoc-Stellungnahmen entschieden. Dringlichkeit und Zeitver-
knappung führten auch zu einer Erhöhung des externen Erwartungs-
drucks an die Leopoldina, der unter der Komplexität der Corona-
Pandemie und der limitierten wissenschaftlichen Ressourcen berück-
sichtigt werden musste. 

Die Diskussion der Ad-hoc-Stellungnahmen und ihrer Rezeption bie-
tet somit nicht nur einen Blick auf die Bedrohung einer Gesellschaft 
durch das Corona-Virus. Sie lässt auch Aussagen zur Handlungsfä-
higkeit einer nationalen, politikberatenden Institution zu, die sich damit 
selbst in ihrer Autorität und Verfahrenssicherheit herausgefordert 
sieht. Nicht zuletzt erlaubt sie Rückschlüsse auf das allgemeine Ver-
hältnis von Wissenschaft, wissenschaftlicher Politikberatung und Poli-
tik.  
 

1 Eigenschaften wissenschaftlicher Politikberatung 
 
Was ist wissenschaftliche Politikberatung, wie unterscheidet sie sich 
von anderen Formen der Politikberatung, welche Qualitätsmerkmale 
muss sie erfüllen und welchen Problemen sieht sie sich gegenüber? 
Die – vornehmlich politikwissenschaftliche – Forschung definiert Poli-
tikberatung als »das institutionalisierte Liefern von Informationen an 
politische Akteure«. Der wissenschaftlichen Politikberatung hingegen 
ist »die Verwendung wissenschaftlicher Zugänge und Methoden inhä-
rent« (Falk u.a. 2019).  

Die daraus resultierenden Probleme sind seit langem bekannt und 
werden oft diskutiert. Die Rechtswissenschaftlerin Silja Vöneky hat 
folgende Bedingungen wissenschaftlicher Politikberatung formuliert: 
Als conditio sine qua non definiert sie erstens die Wissenschaftlichkeit 
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der Stellungnahmen und zweitens die wissenschaftliche Expertise der 
Beratenden. Eng damit einher geht die Verwendung wissenschaftli-
cher Methoden zur Erkenntnissuche und »ein dem Beratungszweck 
angemessenes und transparentes Verfahren zur Auswahl und Beru-
fung der Mitglieder des Gremiums« (Vöneky 2019, 45). Ist das Bera-
tungsgremium gebildet, müssen dessen Mitglieder – im Sinne guter 
wissenschaftlicher Politikberatung – weitere Grundsätze befolgen. Sie 
müssen zum einen die Grenzen ihrer Expertise erkennen und benen-
nen, vor allem wenn sie diese überschreiten. Zum anderen sollen sie 
maßvoll und ihrer Rolle angemessen agieren. Forscher:innen können 
wissenschaftsbasierte Lösungen bzw. Lösungsmöglichkeiten aufzei-
gen und vorschlagen; es ist dabei aber wichtig, dass sie dem gesell-
schaftlichen Diskurs Freiraum lassen und betonen, wer die Entschei-
dung über die vorgeschlagenen Optionen letztlich trifft. Dieses Recht 
obliegt nämlich nicht den Wissenschaftler:innen, sondern den demo-
kratisch legitimierten politischen Institutionen. Zum anderen müssen 
sie sich redlich verhalten, d.h. sie dürfen den Diskurs nicht künstlich 
verengen, z.B. in dem sie Gegenargumente nicht erörtern, um ihr ei-
genes Argument zu stärken: »Vöneky 2019, 42-45«.  

Die Leopoldina hat 2014 ihrerseits Kriterien der wissenschaftlichen 
Politikberatung festgelegt. Darin heißt es: 
 

Arbeitsgruppen treffen ihre Aussagen auf der Grundlage 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und belegen 
diese durch Quellen. […] Der von den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe erstellte Text muss zugleich wissenschaftlich 
fundiert und für die Adressaten verständlich formuliert 
sein. (Leopoldina 2014, 33) 

 
Hierzu hat die Akademie zugleich erklärt, ein »beschleunigtes Verfah-
ren« ermögliche die Herausgabe von Ad-hoc-Stellungnahmen bei 
»dringlichem Handlungsbedarf« (ebd.).  

Im Januar 2021, aktualisiert im Februar 2021, veröffentlichte die  
Leopoldina ein weiteres Dokument über die Prinzipien der Politikbera-
tung, sozusagen retrospektiv zu den gerade veröffentlichten sieben 
Ad-hoc-Stellungnahmen (Leopoldina 05.01./17.02.2021). Darin äu-
ßerte sie sich zur Vorgehensweise, Transparenz und zu den Aussa-
gemöglichkeiten. Insofern existierten für die Leopoldina zur Zeit der 
Corona-Pandemie durchaus Vorgaben für wissenschaftliche Politikbe-
ratung, sowohl extern als auch intern. Diese Kriterien dienen als 
Grundlage für die weitere Untersuchung der Leopoldina-Stellung-
nahmen. 
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2 Sachautorität vs. Personalautorität 
 
Sofern die Politikberatung wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt, 
die ein politisches Problem tatsächlich betreffen, gewinnt sie ihre Au-
torität aus dem Sachgrund, dass das beste verfügbare Wissen ge-
nutzt wird. In diesem Zusammenhang wird eine in der Geschichte der 
Medizin bedeutende Unterscheidung zwischen Sachautorität und 
Personalautorität wieder virulent (vgl. Toellner u.a. 1980, 984–992). 
Sachautorität kann sich nur auf die Sache beziehen, um die es in ih-
ren Argumenten geht und lässt sich nicht auf andere Sachgebiete 
übertragen. Also muss für wissenschaftliche Politikberatung gewähr-
leistet sein, dass es erstens zu den Themen wissenschaftliche Er-
kenntnisse gibt und zweitens, dass die jeweiligen Mitglieder zu den 
Themen, zu denen sie sich äußern, die entsprechende Expertise be-
sitzen. Sie müssen auf diese Art das beste verfügbare Wissen korrekt 
wiedergeben können. 

Beides ist für die Ad-hoc-Stellungnahmen der Leopoldina zu hinter-
fragen. Zum einen, weil die Stellungnahmen kaum Evidenzen ange-
ben und das methodische Vorgehen – sofern überhaupt vorhanden – 
nicht thematisieren. Zum anderen, weil sich Wissenschaftler:innen 
teilweise zu Themen äußern, die außerhalb ihres eigentlichen Fach-
gebiets liegen. Sofern sie das tun, können sie sich bei den gegenwär-
tigen, hoch spezialisierten Wissenschaften nicht mehr auf die beson-
dere Kenntnis der wissenschaftlichen Sachverhalte beziehen, son-
dern auf ihre allgemeinen Kompetenzen als Wissenschaftler:innen, 
(Erfahrung, Urteilskraft etc.). In besonderem Maße geschieht dies in 
der 3. Ad-hoc-Stellungnahme, die sich mit »psychologischen, sozia-
len, rechtlichen, pädagogischen und wirtschaftlichen Aspekten der 
Pandemie auseinander[setzt]« (Leopoldina 2020, 3. Ad-hoc-
Stellungnahme, 2). Verfasst wurde die Stellungnahme allerdings nicht 
nur von (pädagogischen) Psycholog:innen, Rechtswissenschaft-
ler:innen, Soziolog:innen und Wirtschaftswissenschaftler:innen, son-
dern u.a. auch von Wissenschaftler:innen aus den Fachbereichen 
Biologie, Geschichtswissenschaft, Materialwissenschaft, Physik, Pro-
zesstechnik und Theologie, um nur einige zu nennen. 

Wenn zu den politischen Fragen kein wissenschaftlich fundiertes Wis-
sen vorliegt oder die gefragten Wissenschaftler:innen darüber nicht 
verfügen, dann kann sich die Autorität wissenschaftlicher Politikbera-
tung allenfalls auf die gefragten Personen beziehen, also deren Wis-
sen und Erfahrung aus anderen Bereichen, sowie deren Urteilskraft. 
Diese Personalautorität ist auch auf Gebieten anwendbar, in denen 
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man nicht sachkundig ist, denn anders als Wissen lassen sich Fähig-
keiten, die die Personalautorität ausweisen, in anderen Sachgebieten 
anwenden. Doch in diesem Fall würde es sich nicht um wissenschaft-
liche Politikberatung handeln, sondern um Politikberatung von Wis-
senschaftler:innen. 

In den Stellungnahmen wurde in vielen Bereichen institutionell ge-
bündelte Personalautorität eingesetzt, weil Sachautorität in einigen 
Bereichen gar nicht vorhanden war und in der Kürze der Zeit auch 
nicht ermittelt werden konnte. Das muss nicht verwerflich sein, weil  
es manchmal unumgänglich ist; nur wäre zu klären, ob sich die  
Autor:innen der Stellungnahmen dessen bewusst waren, dies reflek-
tiert und ausgewiesen haben – und ob es sich dann noch um eine 
Politikberatung handelt, welche dem Adjektiv »wissenschaftlich« ge-
recht wird.  

Ebenso muss die Auswahl der Wissenschaftler:innen reflektiert wer-
den. Wenn die Leopoldina situationsbedingt im Wesentlichen nur 
Personalautorität bereitstellen kann, erlangt die Auswahl der Perso-
nen umso größere Bedeutung. Dies wird auch in den Leitlinien der  
Leopoldina erwähnt, jedoch nicht in den Stellungnahmen. Zu fragen 
ist auch, warum in der wohl wirkmächtigsten 7. Stellungnahme der 
Präsident des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieler, hinzugezogen 
wurde, einer der obersten Beamten des Bundesgesundheitsministeri-
ums, an den sich diese Stellungnahme vornehmlich richtete. Dies 
hätte zumindest begründet werden müssen. Insofern verstoßen die 
Stellungnahmen gegen zwei der von Vöneky aufgestellten Grundsät-
ze. Ein transparentes Verfahren zur Auswahl und Berufung der Mit-
glieder hat bei keiner der sieben Stellungnahmen stattgefunden; die 
Expertise der Mitglieder bzw. die Grenzen derselben werden ebenfalls 
nicht aufgezeigt.  

Die Leopoldina hat bei den Ad-hoc-Stellungnahmen auf das sonst 
übliche Vorgehen verzichtet, die Stellungnahme einer Arbeitsgruppe 
durch den Vorstand zu nostrifizieren, ein Vorgang, durch den das Er-
gebnis einer Arbeitsgruppe zu einem offiziellen Leopoldina-Dokument 
wird. Für das Unterlassen des Nostrifizierens lassen sich plausible 
Zeitgründe anführen. Gleichwohl ist damit das Dokument einer Ar-
beitsgruppe ohne weitere Vorkehrungen zu einem repräsentativen 
Dokument einer Nationalen Akademie geworden. Die Stellungnah-
men, die in vielen Bereichen eine Beratung durch Wissenschaft-
ler:innen darstellen, weniger eine wissenschaftliche Politikberatung, 
bekommen somit als Leopoldina-Stellungnahmen weitere Autorität. 
Neben der Sach- und Personalautorität tritt aufgrund dessen ohne 
formalen Schritt noch die institutionelle Autorität hinzu. 
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3 Auswahl der Themen 
 
Gleiches gilt für die Auswahl der Themen und die Perspektive der 
Stellungnahmen, die sich interessanterweise nicht zu drängenden 
Problemen in der Corona-Krise äußern, z.B. der Triage. Dies wird 
anderen Institutionen überlassen, unter anderem der Akademie für 
Ethik in der Medizin (DIVI 2020). In einem anderen Beispiel hat die 
Leopoldina in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ethikrat und der 
Ständigen Impfkommission (STIKO) am 09.11.2020 eine Priorisierung 
für die Verteilung von Impfstoffen empfohlen (STIKO/Deutscher Ethik-
rat/Leopoldina 2020). 

Zudem haben die Stellungnahmen die internationale Perspektive auf 
die Bedrohung marginalisiert. Obwohl die Arbeitsgruppe selbst im 
Titel ihrer 1. Stellungnahme den Begriff »Pandemie« verwendete, 
diskutierte sie – im Gegensatz zu früheren Positionspapieren aus an-
deren Problemkontexten (z.B. Leopoldina 2011) – aus dezidiert natio-
nalstaatlicher Perspektive. Zwar kündigte die Leopoldina gleich in der 
1. Ad-hoc-Stellungnahme die »Nachjustierung und Ausgestaltung von 
Maßnahmen innerhalb der kommenden Wochen […] im engen Aus-
tausch mit der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft« an 
(1. Ad-hoc-Stellungnahme, 1). Doch das ändert nicht die national-
staatliche Perspektive der Stellungnahmen, auch wenn auf die Not-
wendigkeit europäischer Koordination und internationaler Zusam-
menarbeit verwiesen wird. Die globalen Auswirkungen der nationalen 
Politik, wie der von einigen Autor:innen gefürchtete negative Effekt 
auf die ärmsten Länder der Welt, fließen nicht in die Erwägungen ein. 
So wird in der 5. Stellungnahme zwar erwähnt: »In ärmeren und eher 
bildungsfernen Schichten fehlen tendenziell materielle, psychische 
und soziale Ressourcen« (5. Ad-hoc-Stellungnahme, 10); dies bezieht 
sich aber nur auf Deutschland. Die Folgen der Pandemie-
Bekämpfung für die ärmsten Länder der Welt werden nicht genannt; 
eine globale Nutzen-Kalkulation unterbleibt.  

Die Ungerechtigkeit bei der Verteilung von Impfstoffen im Sinne von 
»First world first« (vgl. zu diesem Problem auch WHO 2021) findet in 
den Stellungnahmen ebenfalls keine Erwähnung, obwohl sie bereits 
zur Zeit der 7. Stellungnahme absehbar war und die Leopoldina zu-
sammen mit der STIKO und dem Deutschen Ethikrat dazu im No-
vember 2020 eine eigene Stellungnahme verfasst hatte. Aus zwei 
Gründen wäre dieses Thema aber höchst relevant: erstens, in Bezug 
auf die Gesundheit der eigenen Bevölkerung, denn in Zeiten globalen 
Handels und Austauschs während einer Pandemie führen nationale 
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Alleingänge nur dazu, dass das Virus wieder reimportiert wird. Auch 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Mutanten, wenn man das Virus 
nicht im globalen Maßstab so schnell wie möglich in seiner Verbrei-
tung eindämmt. Zweitens, in Bezug auf den Gerechtigkeitsaspekt. Die 
Stellungnahmen geben retrospektiv den Gesundheitsschutz als das 
»nicht verhandelbare Ziel aller Maßnahmen gegen die Pandemie« an 
(Ad-hoc-Stellungnahmen, Vorwort des Präsidenten, 2). Es ist wohl 
kaum davon auszugehen, dass sich die Aussage der Leopoldina aus-
schließlich auf den Gesundheitsschutz der Bundesbürger bezog.   

Eine nationale Akademie der Wissenschaften wie die Leopoldina ist 
bei ihrer wissenschaftlichen Politikberatung nicht dazu verpflichtet, nur 
nationale Interessen und Erwägungen zu berücksichtigen. Zumal sie 
in anderen Situationen durchaus die internationale Perspektive be-
rücksichtigt hat. Gerade eine wissenschaftliche Institution darf nicht 
ohne weiteres die enge Perspektive nationaler Politik übernehmen, da 
Wissenschaft generell in ihren Fragestellungen nicht von vorneherein 
begrenzt werden kann (Leopoldina Satzung §2 Abs. 2, Stand 
21.09.2018). Es wäre gerade die Aufgabe einer wissenschaftlichen 
Politikberatung, darauf hinzuweisen, dass es neben der nationalen 
auch eine globale Perspektive gibt, und dass sich global gesehen 
weitere, erhebliche Schwierigkeiten ergeben können. 
 

4 Spezifika der Aussagen 
 
Wissenschaftliche Politikberatung muss den Evidenzgrad des Wis-
sens thematisieren. In einer neuen Herausforderung wie der Corona-
Pandemie kann man nicht davon ausgehen, dass Wissen basierend 
auf höchsten Evidenzgraden vorhanden ist. Allein deshalb gebietet es 
sich, die Grade von vorhandener Evidenz transparent zu machen und 
in den Aussagen zu berücksichtigen. Die Ergänzung der Leopoldina-
Stellungnahmen vom 05.01.2021 bestätigt dies:  
 

Gerade in Krisensituationen wie in der Coronavirus-
Pandemie haben Fakten, Auswertungen oder Erkenntnis-
se in vielen Bereichen teilweise vorläufigen Charakter o-
der werden unterschiedlich interpretiert. Es ist wichtig, 
dass die Wissenschaft diese Unsicherheiten und Grenzen 
des Wissenstandes erklärt, um falschen Erwartungshal-
tungen entgegen zu wirken. (Leopoldina 05.01./ 
17.02.2021) 
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Doch darauf haben die Stellungnahmen wiederkehrend verzichtet.1 
Ebenso werden unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
bestimmten Fragestellungen, inklusive kontroverser Ansichten, nur 
selten erwähnt. Das wäre aber umso wichtiger, wenn sich Stellung-
nahmen nicht nur auf die Präsentation von Optionen begrenzen, son-
dern mehr oder weniger dringliche Empfehlungen aussprechen. Doch 
die Forderungen werden zumeist uneingeschränkt vorgetragen.  

Ein weiteres Spezifikum betrifft den Aspekt der Normen und Werte, 
denn Wissenschaften können von sich aus die Gültigkeit von Normen 
und Werten nicht ausweisen. Ihre Aufgabe ist es, die Welt zu be-
schreiben, wie sie war, wie sie ist und wie sie vermutlich sein wird. Sie 
können aber nicht festlegen, wie sie sein soll, was gleichermaßen für 
die Natur- und Geisteswissenschaften gilt (vgl. Weber 1988, Schurz 
2013). Viele der von der Leopoldina vorgeschlagenen Maßnahmen 
beziehen sich z.B. auf Aspekte der Medizin. Für die praktische Medi-
zin gilt, dass sich ihre Normativität, nämlich kranken Menschen zu 
helfen, in einem historischen Prozess herausgebildet hat. Diese Aus-
richtung ist weithin akzeptiert und zudem funktional, aber trotzdem 
kann die Medizin ihr nicht »wissenschaftliche« Geltung attestieren 
(vgl. Weber 1988). Wenn Wissenschaften sich also in dem Sinne 
normativ äußern, dass etwas getan werden soll, dann müssen sie auf 
Annahmen zurückreifen, deren Gültigkeit festzulegen ihre Kompeten-
zen überschreitet (vgl. Wiesing 2020, 29–30). 

Dies gilt auch für die wissenschaftliche Politikberatung, denn ansons-
ten wäre das Adjektiv »wissenschaftlich« unzutreffend. Sie zeichnet 
sich durch die besondere Qualität der wissenschaftlichen Erkenntnis 
aus, nicht durch ein privilegiertes Verhältnis zur Gültigkeit von Werten 
oder Normen (Weber 1988). Auch die Unterscheidung zwischen wis-
senschaftlicher Politikberatung und Beratung durch Wissenschaftler 
ändert an diesen Verhältnissen nichts. Gleichwohl werden von der 
wissenschaftlichen Politikberatung nicht nur wissenschaftliche Be-
schreibungen bestimmter vergangener, gegenwärtiger oder zukünfti-
ger Zustände, sondern auch Handlungsempfehlungen erwartet, und 
zwar möglichst konkrete. Also muss sich die wissenschaftliche Poli-
tikberatung, so sie nicht im Deskriptiven verweilen will, wie oben er-

 
(1) Ausnahmen finden sich in der 1. Stellungnahme, S. 2, und in der 6. Stellungnahme, die 
empfiehlt, »Interpretationsunsicherheiten nicht zu verschweigen«, denn das gehöre zur 
»transparente[n] und verständliche[n] Kommunikation« (6. Stellungnahme, 8). Deshalb wird 
den politischen Entscheidungsträgern dazu geraten, der Bevölkerung die »Unsicherheit, 
unter der diese [Entscheidungen] getroffen werden müssen, zu vermitteln« (ebd.). 
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wähnt auf Annahmen beziehen, deren Gültigkeit auszuweisen ande-
ren Instanzen vorbehalten bleibt.  

Was bedeutet das für die Normativität von Aussagen in der wissen-
schaftlichen Politikberatung? Es muss offengelegt werden, welche 
normativen Grundannahmen ihren Äußerungen zugrunde liegen; da-
rauf aufbauend können nachfolgend Wenn-dann-Aussagen getroffen 
werden, in dem Sinne: Wenn man bestimmte normative Annahmen 
zugrunde legt, dann empfehlen sich anhand wissenschaftlicher Er-
kenntnisse folgende Handlungen. Konkret: Wenn die Zahl der Toten 
minimiert werden soll, dann sind bestimmte Interventionen durchzu-
führen. Wenn man hingegen einer funktionierenden Wirtschaft und 
der Vermeidung von Grundrechtseinschränkungen größeres Gewicht 
zumisst, dann werden die empfohlenen Handlungen andere sein. Die 
Wissenschaft kann in diesem Sinne Empfehlungen aussprechen, die 
aber stets auf bestimmten Voraussetzungen beruhen. Diese muss sie 
auch transparent machen.  

Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Gerhard Schurz betont, 
wie wichtig Transparenz bei den zugrundeliegenden Wertannahmen 
ist, »denn nur so kann der beratene ›Kunde‹ herausfinden, ob dies 
auch wirklich seine eigenen Werte sind« (Schurz 2013, 310). Empfeh-
lungen lassen sich demnach in der wissenschaftlichen Politikberatung 
nur hypothetisch, also in Form von Wenn-dann-Aussagen, nicht aber 
kategorisch, also ohne Einschränkung auf eine ausgewiesene Norm, 
formulieren.  

Wie haben die Stellungnahmen der Leopoldina dieses vollzogen? Auf 
welche Normen beziehen sie sich? Im Vorwort zur vollständigen Pub-
likation der sieben Stellungnahmen, also nach dem 08.12.2020, findet 
sich ein Hinweis auf die normative Grundlage der Stellungnahmen. 
Sie enthalten »Empfehlungen, die dem obersten Prinzip folgen, dass 
der Gesundheitsschutz das nicht verhandelbare Ziel aller Maßnah-
men gegen die Pandemie ist« (Vorwort des Präsidenten, 2). Hier wird 
das Ziel nachträglich zwar ausgewiesen, aber die Herkunft des Prin-
zips wird nicht genannt. Es mutet in der zitierten Formulierung auch 
unrealistisch an, denn eine Gesellschaft, die sich als »oberstes Prin-
zip« den nicht verhandelbaren Gesundheitsschutz setzt, existiert nicht 
und dürfte auch nicht erstrebenswert sein. Eine solche Gesellschaft 
müsste Alkohol, Tabak, zahlreiche Nahrungsmittel und zahlreiche 
Verhaltensweisen verbieten, den Straßenverkehr massiv eingrenzen 
und vieles mehr.  

In Bezug auf ein oberstes moralisches Prinzip und die Corona-
Maßnahmen betonte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble be-
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reits im April 2020, dass die Menschenwürde unantastbar sei, aber 
nicht ausschließe, »dass wir sterben müssen« (ZEIT ONLINE, 2020). 
Zwar ist in der Ausnahmesituation einer Pandemie der Fokus auf den 
Gesundheitsschutz naheliegend und verständlich. In Anbetracht der 
Bilder von überfüllten Krankenhäusern und Millionen von Toten welt-
weit ist es nachvollziehbar, dem gesundheitlichen Schutz der Men-
schen eine überragende Rolle beizumessen. Dennoch gilt auch in 
einer Pandemie im politischen Entscheidungsraum das Grundgesetz, 
das eben nicht den Gesundheitsschutz, sondern die Würde des Men-
schen als oberstes Prinzip ausweist. Es ist aber gerade für die Würde 
charakteristisch, dass sich aus ihr verschiedene Menschenrechte ab-
leiten lassen; neben dem Gesundheitsschutz sind dies insbesondere 
die Freiheitsrechte. Der Gesundheitsschutz ist in einer auf Menschen-
rechten basierenden Gesellschaft sicher nicht unverhandelbar ge-
genüber anderen Rechten, und das dürfte sich auch während einer 
Pandemie-Bekämpfung nicht ändern. Kurzum: Die Stellungnahmen 
benennen bei der nachträglichen normativen Fundierung nicht die 
Quelle dieses obersten normativen Prinzips, welches man auch als 
unzutreffend bezeichnen kann.  

Die Beispiele einer unklaren normativen Grundlage sind zahlreich, vor 
allem in der 5. Stellungnahme, in der die Weichen »für ein krisenresis-
tentes Bildungssystem« (5. Ad-hoc-Stellungnahme, 1-2) gestellt wer-
den sollen. Auf den ersten beiden Seiten werden konsequent nur 
Empfehlungen formuliert: »Die Schließung ganzer Bildungseinrich-
tungen sollte so weit wie möglich verhindert werden«; ansonsten »ist 
eine Verzahnung von Präsenz- und Distanzlernen notwendig« (ebd., 
2), um nur zwei Beispiele zu nennen. Die fundamentalen Normen – 
Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche, Bildungsgleichheit (bei 
gleichzeitigem Gesundheitsschutz) – werden zwar nebenbei ange-
sprochen, aber nicht als solche ausgewiesen. Zudem finden sich Un-
klarheiten: In der 3. Stellungnahme legen die Autor:innen dar, dass 
»folgende Maßnahmen, die auf einer breiten wissenschaftlichen Evi-
denz und einem breiten gesellschaftlichen Konsens beruhen, weiter-
hin mit hoher Priorität umgesetzt werden« müssen (3. Ad-hoc-
Stellungnahme, 17). Dies wäre eine korrekte Ausweisung der Norma-
tivität, wenn man unter Konsens einen normativen Konsens versteht. 
Sie sagen aber nicht, worin genau der breite gesellschaftliche Kon-
sens besteht. 

Eine Formulierung in der 7. Stellungnahme macht die Fragwürdigkeit 
ihrer normativen Aussagen besonders deutlich. Hier wird behauptet, 
dass »es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig [ist], die 
weiterhin deutlich zu hohe Anzahl von Neuinfektionen durch einen 
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harten Lockdown schnell und drastisch zu verringern« (7. Ad-hoc-
Stellungnahme, 1). Diese Formulierung ist mit den grundlegenden 
Unterscheidungen zwischen deskriptiven und normativen Aussagen 
sowie der Zuständigkeit von Wissenschaft nicht zu vereinbaren. Ein 
harter Lockdown mag politisch »unbedingt notwendig« sein, nicht 
jedoch aus wissenschaftlicher Sicht, sondern allenfalls als wenn-
dann-Forderung. Als solche ist sie aber nicht vorgetragen worden. 
(Schurz 2013; Vöneky 2019, 38; Weber 1988). Hier werden Wissen-
schaftlichkeit und Normativität in unzulässiger Weise verknüpft. Die-
ses war möglicherweise intendiert, denn der harte Lockdown war un-
beliebt und politisch umstritten. Und eben die 7. Stellungnahme wurde 
von Politiker:innen häufig herangezogen, um den Lockdown zu recht-
fertigen (Friedrich, 11.12.2020). 

Der Historiker Caspar Hirschi hat an der 7. Stellungnahme explizit 
ihren Aussagemodus kritisiert und die unübersehbare Abkehr von den 
grundlegenden Prinzipien wissenschaftlicher Politikberatung beklagt: 
  

Das Papier hat nicht den Stil und Aufbau einer Expertise 
mit einer Darlegung des Erkenntnisstandes, gefolgt von 
Empfehlungen. Es ist ein Aufruf an die Politik und ähnelt 
im Ton einem Manifest, wie es Intellektuelle aufsetzen, um 
Machtträger eines Unrechts anzuklagen oder zur Bekämp-
fung eines Missstands aufzufordern. Maßnahmen werden 
nicht vorgeschlagen, sondern ultimativ gefordert. (FAZ 
09.03.2021, 10) 

  
Die nicht weiter ausgewiesene normative Basis wird in einem weite-
ren Beispiel besonders deutlich: Die 3. Stellungnahme fordert ohne 
eine Begründung, man müsse »an einer marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftsordnung festhalten« (3. Ad-hoc-Stellungnahme, 17). Die Wahl 
einer Wirtschaftsordnung ist eine politische, keine wissenschaftliche. 
Woher nimmt sich die Stellungnahme das Recht, ohne einen Verweis 
auf politische oder normative Vorannahmen diese Forderung aufzu-
stellen? Mehrfach erwägt sie die vollständige Abschaffung des Solida-
ritätszuschlags (3. Ad-hoc-Stellungnahme, 17). Auch hier stellt sich 
die Frage: Was sind die Gründe dafür? Nicht weiter erläuterte und 
sachlich begründete Aussagen ohne Verweis auf Quellen und den 
normativen Hintergrund sind mit den Prinzipien wissenschaftlicher 
Politikberatung nicht vereinbar. 

Wenn die Stellungnahmen der Leopoldina als wissenschaftliche Aus-
sagen verstanden werden, somit einen weitgehenden Konsens sei-
tens der Wissenschaft repräsentieren, und ihre Forderungen auf die-
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sem vermeintlich wissenschaftlichen Konsens basieren, dann ist da-
mit eine Vermischung von deskriptiven und normativen Ebenen ein-
getreten, die bedenklich ist. Wenn politische Entscheidungen als wis-
senschaftliche deklariert werden und aufgrund dessen mit einem 
Konsens der Wissenschaft argumentiert wird, fließen Ebenen durch-
einander, die den eigentlichen politischen Charakter der Entschei-
dungen vernebeln. Wie Hirschi bemerkt: »Die Leopoldina wiederum 
inszenierte einen wissenschaftlichen Konsens, wo es keinen geben 
kann. Ihre Stellungnahme war das Produkt einer Vereinigung von 
normativ Gleichgestimmten« (Hirschi 2021, 10). Es sei ergänzt, dass 
damit nicht nur die Grenzen der wissenschaftlichen Politikberatung 
überschritten sind, sondern auch die der eigenen Kompetenz.  

Die Stellungnahmen haben also das Verhältnis zu den zugrundelie-
genden Normen unterschiedlich behandelt. Haben sie die Problematik 
der Normativität überhaupt erwähnt, oder gar erörtert? Erst in den 
Vorbemerkungen zur 4. Stellungnahme ist zu lesen, die Leopoldina 
leiste  
 

unabhängige wissenschaftsbasierte Politikberatung zu 
gesellschaftlich relevanten Fragen. Dazu erarbeitet die 
Akademie interdisziplinäre Stellungnahmen auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und zeigt 
Handlungsoptionen auf. Entscheidungen zu treffen ist 
Aufgabe der demokratisch legitimierten Politik (4. Ad-hoc-
Stellungnahme, 1). 

  
Hier wäre zunächst zu bemerken, dass an dieser Stelle nicht von 
Empfehlungen, sondern von Optionen die Rede ist. Überdies wird die 
unterschiedliche Zuständigkeit von Wissenschaft und Politik zumin-
dest erwähnt. Solange die wissenschaftliche Politikberatung nur Opti-
onen aufzeigt, die dann anhand von normativen oder politischen Prin-
zipien gewählt werden, ist diese Formulierung korrekt. Nur belassen 
es die Stellungnahmen nicht beim Aufzeigen von Optionen, sondern 
sie agieren zu großen Teilen eindeutig normativ (»aus wissenschaftli-
cher Sicht unbedingt notwendig«), und zwar zum Teil als dringende 
Empfehlungen. Die ständige Nutzung der Begriffe »muss«, »soll«, 
»hat zu« impliziert mehr als das Aufzeigen von Optionen.  

Wie verhält es sich nun mit dem angestrebten Ergebnis der Stellung-
nahmen, d.h. den von der Leopoldina angebotenen Handlungsemp-
fehlungen und Handlungsoptionen, die sie mit diesen Ad-hoc-
Stellungnahmen laut eigener Auskunft vom 05.01./17.02.2021 aufzei-
gen möchte? In vielen Punkten geht es weniger, wie bereits erwähnt, 
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um das Aufzeigen verschiedener Optionen, stattdessen werden direk-
te Handlungsempfehlungen abgegeben. Dies stellt ein weiteres Spe-
zifikum der veröffentlichten Texte dar. Bei genauerer Betrachtung 
erscheint es fraglich, ob sich die Verfasser:innen der Stellungnahmen 
überhaupt bewusst sind, was sie denn genau tun wollen, Optionen 
aufzeigen oder Empfehlungen aussprechen. Dass in den Vorbemer-
kungen zur 4. Stellungnahme innerhalb weniger Sätze zuerst von 
Handlungsempfehlungen und dann von Handlungsoptionen die Rede 
ist (4. Ad-hoc-Stellungnahme, 1), legt zumindest den Verdacht nahe, 
dass die Verfasser:innen intern gar nicht geklärt haben, worin genau 
der Unterschied liegt und welches Ziel eigentlich verfolgt werden soll, 
bzw. welches Ziel im Sinne guter wissenschaftlicher Politikberatung 
verfolgt werden sollte. 

In nicht wenigen Fällen beschränken sich die Ad-hoc-Stellungnahmen 
darauf, lediglich eine Empfehlung auszusprechen, was getan werden 
sollte, anstatt aufzuzeigen, welche Optionen außerdem in Frage 
kommen und zu argumentieren, welche der Optionen nach Ansicht 
der Expert:innen die sinnvollste ist. Die Frage, ob Gremien »nur eine 
einzige Lösung als aus wissenschaftlicher Sicht richtige vertreten soll-
ten« (Vöneky 2019, 42), ist umstritten. Wenn sie das tun, ist es aller-
dings notwendig, dass ein Gremium dieses nachvollziehbar begrün-
den kann. Allein in der 2. Stellungnahme ist vier Mal von »Empfeh-
lungen/empfiehlt« die Rede; den Begriff »Optionen« sucht man dage-
gen vergeblich und tatsächlich werden im Folgenden nur Empfehlun-
gen ausgesprochen und keine Optionen aufgezeigt. Das mag in die-
sem Fall auch vertretbar sein; die Verwendung eines Mund-Nasen-
Schutzes beispielsweise oder die Erhöhung der Testkapazitäten sind 
aus wissenschaftlicher Perspektive tatsächlich kaum umstritten, wenn 
möglichst viele Menschen vor einer Infektion geschützt werden sollen. 
Trotzdem gibt die 2. Stellungnahme einen interessanten Einblick in 
das generelle Selbstverständnis der Stellungnehmenden. Sie gibt zu 
Protokoll, dass in der 1. Stellungnahme »Empfehlungen zur Ein-
dämmung der Pandemie ausgesprochen« wurden, spricht dann 
selbst solche aus, um zum Schluss darauf zu verweisen, dass die  
Leopoldina »derzeit weitere Stellungnahmen mit Empfehlungen« er-
arbeite (2. Ad-hoc-Stellungnahme, 3). Das Aufzeigen von Optionen 
wird an dieser Stelle hingegen nicht thematisiert und scheint wohl 
auch nicht unmittelbar das Ziel zu sein. Dies ist nicht nur aus der Sicht 
guter wissenschaftlicher Politikberatung problematisch, sondern ver-
stößt zudem gegen die an anderer Stelle genannte, eigene Vorgabe, 
Handlungsoptionen aufzuzeigen.  
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Das Aussprechen von Handlungsempfehlungen statt des Aufzeigens 
von Handlungsoptionen verengt den Diskurs und hat nicht zu unter-
schätzende (gesellschaftspolitische) Implikationen. Denn die Auswahl 
aus verschiedenen rational begründbaren Problemlösungen ist eine 
  

genuin politische Aufgabe, welche die Identität einer Ge-
sellschaft mitbestimmt. Eine Gesellschaft, die zwischen 
verschiedenen Problemlösungen wählt, entscheidet auch 
darüber, wer sie sein will, gerade wenn diese Lösungen 
gleichermaßen vernünftig und rational sind (Vöneky 2019, 
42). 

 
Aus diesem Grund hält Vöneky gerade das Aufzeigen verschiedener 
rational begründbarer Lösungen für eine zentrale Aufgabe der Politik-
beratung. 

Das Aufzeigen von Handlungsoptionen basiert zudem auf dem 
Grundsatz, dass Wissenschaftler:innen lediglich Möglichkeiten auf-
zeigen, die Entscheidungen aber Politiker:innen überlassen bleiben. 
Diesen Grundsatz, auf welchen die Leopoldina in ihrer nachträglichen 
Stellungnahme vom 05.01.2021 ausdrücklich verweist, verfehlen die 
Stellungnahmen an zahlreichen Stellen, denn sie zeigen nicht nur 
Möglichkeiten auf, sondern sprechen Empfehlungen, zum Teil sogar 
Forderungen aus. Dabei lassen sie dem gesellschaftlichen Diskurs 
kaum Spielräume und betonen die Rolle des Gesetzgebers (Vöneky 
2019, 45) nur an zwei Stellen (4. Ad-hoc-Stellungnahme, 1; 5. Ad-
hoc-Stellungnahme, 4). Besonders offensichtlich ist dies bei der Fra-
ge, ob Schulen geschlossen werden oder weiterhin geöffnet bleiben 
sollen. In der 5. Stellungnahme stellt sich die Leopoldina gegen die 
Schließung von Bildungseinrichtungen (5. Ad-hoc-Stellungnahme, 1), 
in der 7. Stellungnahme fordern sie diese dann (7. Ad-hoc-
Stellungnahme, 2). Ein Höhepunkt wird dann erreicht, wenn die Wis-
senschaftler:innen der Leopoldina direkt zu Beginn einen »harten 
Lockdown« fordern (7. Ad-hoc-Stellungnahme, 1), und so einen er-
heblichen Druck auf die Politik ausüben. 

Vor allem in Bezug auf die Handlungsempfehlungen – oder in diesem 
Fall eher Handlungsaufforderungen – wird zudem ein Entwicklungs-
prozess deutlich. Während die 1. Stellungnahme im Wesentlichen 
dem politischen Maßnahmenpaket den Rücken gestärkt hatte, wurde 
der Tonfall nun fordernder, mit dem oben erwähnten Höhepunkt in der 
7. Stellungnahme. Die Politik solle die Feiertage und den Jahres-
wechsel nutzen, um mithilfe eines harten Lockdowns die Fallzahlen 
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zu senken, erklärte die Arbeitsgruppe entschieden (7. Ad-hoc-
Stellungnahme, 3). 
 

5 Abwägen bei verschiedenen Zielvorgaben  
 
Mehrfach betonen die Autor:innen der Stellungnahmen, dass Aus-
wahlprozesse und Priorisierungen bei den politischen Entscheidun-
gen unvermeidlich sind, wenn in einer Situation der Krise mehrere 
Zielvorgaben nicht gleichzeitig erreicht werden können. Den Schwie-
rigkeiten des Abwägens, des Entscheidens bei unvollständigem Wis-
sen, und den Fragen der Normativität war sich die Leopoldina nicht 
nur vorab bewusst, sondern widmet sich ihnen in der 
3. Stellungnahme in einem ausführlichen Kapitel (5.) mit dem Titel 
»Abwägungs- und Entscheidungsprozesse transparent gestalten« 
(3. Ad-hoc-Stellungnahme, 10). Zu Recht wird hier auf die Vielschich-
tigkeit der Zielvorgaben eingegangen und auf die daraus resultieren 
Schwierigkeiten, vertretbare Entscheidungen zu fällen. Die Aufforde-
rung zur Transparenz wird vor allem für die Politik erläutert, nicht aber 
für die Beratung durch die Leopoldina. Dass dies auch für eine wis-
senschaftliche Politikberatung gelten muss, wird nicht erwähnt, außer 
der Anmerkung, dass die Schwierigkeit einer »Handlungskoordinati-
on« (3. Ad-hoc-Stellungnahme, 12) auch für die Politikberatung gilt.  

Doch wie setzen die Stellungnahmen die Schwierigkeiten des Abwä-
gens um? Interessanterweise sind sie bei dieser Auswahlfrage eher 
unpräzise und fordern in der Regel alles, was man nur fordern kann. 
Selbst wenn aus Sachgründen etwas nicht realisierbar ist, wird es 
trotzdem nahe gelegt: So empfiehlt die 4. Stellungnahme »bei der 
Weiterentwicklung des Gesundheitssystems […] die bedarfsgerechte 
Ausstattung mit qualifiziertem medizinischen und pflegerischen Per-
sonal« (4.  Ad-hoc-Stellungnahme, 2). Aber genau das ist seit Jahren 
aufgrund des Arbeitsmarktes nicht realisierbar.  
 
Ein weiteres Beispiel:  
 

Mit Blick auf Personen, die in besonderer Abhängigkeit 
von einer Institution (z.B. in Pflegeheimen) leben, ist es 
wichtig, in den kommenden Monaten nicht nur ihre physi-
sche Gesundheit im Blick zu haben, sondern auch ihre 
Rechte zu wahren und ihre sozialen Bedürfnisse ange-
messen zu berücksichtigen (6. Ad-hoc-Stellungnahme, 4). 
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Diese Aussage ist unbestritten, doch dass die verschiedenen Zielvor-
gaben miteinander in Konflikt geraten können, ist ebenso deutlich. 
Das Problem liegt vor allem darin, dass Gesundheitsschutz, Freiheits-
rechte und soziale Bedürfnisse nicht gleichzeitig realisiert werden 
können. Die politische Frage lautete, wo die Präferenz liegen soll. 
Darauf antworten die Stellungnahmen zumeist nicht, sondern sie for-
dern schlicht alles gleichzeitig.  
 

Fazit 
 
Wissenschaftliche Politikberatung ist in Krisensituationen wie der 
Corona-Pandemie unverzichtbar. Die Leopoldina hat dazu einen Auf-
trag und es ist richtig, dass sie dem in Ad-hoc-Stellungnahmen unter 
außergewöhnlichen Bedingungen und enormem Zeitdruck nachge-
kommen ist. Es geht also nicht um das ›ob‹, sondern um das ›wie‹. 
Denn auch, ja gerade in Krisenzeiten gilt: Wissenschaftliche Politikbe-
ratung steht immer in einem Spannungsfeld zwischen Möglichkeiten 
und Erwartungen. Ihre Eigenschaften, Grenzen und Schwierigkeiten 
sind freilich bekannt, auch die Leopoldina hat eigene Kriterien gelun-
gener wissenschaftlicher Politikberatung aufgestellt. Wie muss man 
vor diesem Hintergrund die sieben Ad-hoc-Stellungnahmen zur 
Corona-Pandemie einschätzen?  

Die Ad-hoc-Stellungnahmen formulieren zumeist kategorische, statt – 
wie eigentlich in der wissenschaftlichen Politikberatung geboten – 
hypothetische Handlungsvorschriften. Sie haben den Unterschied 
zwischen Optionen und Empfehlungen zwar thematisiert, jedoch 
kaum beachtet. So werden aus dem Aufzeigen von Möglichkeiten, 
wie der Pandemie begegnet werden kann, zum Teil explizite Vorga-
ben an die Politik. 

Zudem ist die normative Grundlage der Ad-hoc-Stellungnahmen, die 
im Nachhinein zugrunde gelegt wird, problematisch: Den Gesund-
heitsschutz als oberstes Prinzip und als nicht verhandelbares Ziel 
aller Maßnahmen auszugeben, kann, wie bereits erwähnt, für eine 
Gesellschaft nicht erstrebenswert sein. Zudem bleibt unklar, wo diese 
Norm ihren Ursprung hat; von Gesellschaft und Politik kann sie kaum 
entstammen, weist das Grundgesetz doch die Menschenwürde als 
höchstes Prinzip aus.  

Des Weiteren beruhen die Stellungnahmen in vielen Bereichen auf 
einer Personalautorität anstatt auf einer Sachautorität. Sie geben 
kaum Evidenzen an und das methodische Vorgehen – sofern über-
haupt vorhanden – wird nicht thematisiert. In der wohl am meisten 
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kritisierten 3. Ad-hoc-Stellungnahme äußern sich Wissenschaft-
ler:innen zu Themen, die außerhalb ihres eigentlichen Forschungs-
felds liegen. Die Stellungnahmen unterscheiden nicht mehr zwischen 
Wissen und persönlichen Überzeugungen. Insofern kann man kaum 
mehr von wissenschaftlicher Politikberatung sprechen, sondern nur 
von Politikberatung durch Wissenschaftler:innen. Seit der Antike ist 
die Unterscheidung von doxa vs. episteme, Meinung vs. Wissen, be-
kannt. In den Stellungnahmen der Leopoldina verschwimmt diese 
Grenze. 

Die zumindest bei einer Stellungnahme fragwürdige Personalauswahl 
wird in keiner der Ad-hoc-Stellungnahmen begründet. Gleiches gilt für 
die Auswahl der Themen und die Perspektive der Ad-hoc-
Stellungnahmen. Relevante Perspektiven wie die globalen Auswir-
kungen der nationalstaatlichen Politik werden nicht behandelt. Die Ad-
hoc-Stellungnahmen nehmen eine rein nationalstaatliche Perspektive 
ein.  

Die wissenschaftliche Politikberatung der Leopoldina ist unter dem 
enormen Zeitdruck in der Pandemie tätig geworden und ist dabei 
selbst unter Druck geraten. In einer solchen Situation kann es vertret-
bar sein, von bestimmten prozeduralen Standards abzuweichen. So 
kann es beispielsweise unmöglich sein, unter dem enormen Zeitdruck 
ein formales Berufungsverfahren der Experten durchzuführen oder 
eine Nostrifizierung der Ergebnisse. In Bezug auf die Transparenz 
und die Reflektion über die Zulässigkeit der eigenen Aussagen dürfen 
sich jedoch auch unter Zeitdruck die Standards nicht ändern. Auch 
dann muss es zur wissenschaftlichen Politikberatung gehören, nur 
solche Aussagen zu treffen, die man begründen und deren Begrün-
dung man transparent machen kann.  

Die Leopoldina kannte die spezifischen Probleme der wissenschaftli-
chen Politikberatung und hatte sich bereits zuvor Leitlinien für diese 
Beratung gegeben. Ihre Ad-hoc-Stellungnahmen verfehlen die eige-
nen Maßstäbe jedoch in vielen Fällen. Dadurch sind sachlich unge-
rechtfertigte, symbolische Verknüpfungen an Wissenschaftlichkeit und 
Aussagen entstanden. Wissenschaftliche Politikberatung läuft immer 
Gefahr, einer szientistischen Neutralisierung politischer Verantwor-
tung Vorschub zu leisten. Eine solche potenzielle Einflussnahme wird 
noch fragwürdiger, wenn dabei auch noch selbstgesetzte Standards 
nicht eingehalten werden.  

Vor dem Hintergrund der hier skizzierten Monita lassen sich schließ-
lich einige Annahmen über die Reaktion einer modernen »Wissens-
gesellschaft« (Stehr 2001) wie der Bundesrepublik in einer bedrohten 
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Ordnung formulieren. Diesbezüglich fällt mit Blick auf die »wissen-
schaftliche Politikberatung« seitens der Leopoldina – die, wie gezeigt 
wurde, eher als »Politikberatung von Wissenschaftler:innen« zu inter-
pretieren ist – zunächst auf, wie wichtig die Gewinnung tragfähiger 
Daten und Informationen für die Konzeptionalisierung von Gegen-
maßnahmen bzw. für die Handlungsfähigkeit der betroffenen Gesell-
schaft überhaupt ist. In diesem Kontext lässt sich der Wandel von 
deskriptiven Äußerungen hin zu normativen, und somit der Mangel an 
konditionalen Empfehlungen, als Kompensationsfunktionen verste-
hen, um das Nicht-Wissen in der Gefahrensituation auszugleichen. 
Ferner deutet die dezidiert nationale Perspektive der für die Stellung-
nahmen verantwortlichen Wissenschaftler:innen auf zweierlei hin: 
Erstens eine Denkweise, wonach es zunächst gilt, die unmittelbare 
Bedrohung für das eigene gesellschaftliche System abzuwenden. 
Zweitens könnte die Nähe der Wissenschaft zu den seinerzeit geführ-
ten politischen und gesellschaftlichen Diskussionen, die kaum auf das 
Geschehen außerhalb Deutschlands fokussierten, diese Perspektiv-
verengung unterstützt haben. Des Weiteren demonstriert die Vor-
rangstellung des Gesundheitsschutzes als »oberstes Prinzip« die 
Neuhierarchisierung von Werten und Normen, wobei Wissenschaft-
ler:innen dann als Akteuer:innen eines gesellschaftlichen Wandels 
auftreten. Caspar Hirschi hat bezüglich der letzten Stellungnahme der 
Leopoldina deshalb von einem »Manifest« gesprochen – und damit 
einen historischen Begriff benutzt, der unweigerlich Assoziationen an 
frühere Wandlungsprozesse weckt.  

Sicherlich ist es noch zu früh, um sich aus historischer Sicht mit der 
Corona-Pandemie zu beschäftigen. Erst mit der nötigen zeitlichen 
Distanz wird der Blick auf das Geschehen klarer werden und es wer-
den interne Quellen der verantwortlichen Stellen zugänglich sein, die 
die Entscheidungsprozesse seit dem Frühjahr 2020 nachvollziehbarer 
machen. Dabei werden sich nicht nur diese abschließenden Beobach-
tungen in einen größeren historischen Kontext verorten lassen. Es 
wird dann auch möglich sein, das seit Monaten kursierende Narrativ 
einer »beispiellosen« und »einzigartigen« Bedrohungssituation auch 
hinsichtlich des Umgangs mit ihr kritisch zu hinterfragen.  
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